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04.472 Parlamentarische Initiative Darbellay. Pferdehaltung in der Landwirtschaftszo-

ne 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur parlamentarischen Initiative 04.472 Pferdehaltung 

in der Landwirtschaftszone Stellung nehmen zu können. 

 

Mit einer gewissen Besorgnis stellen wir fest, dass die Regelungen über das Bauen ausser-

halb der Bauzone seit Jahren regelmässig in kleinen Schritten gelockert werden. Aus diesem 

Grund hätten wir es begrüsst, wenn die Anliegen in die laufende Revision des Raumpla-

nungsgesetzes eingebettet gewesen wären, wo auch eine Gesamtbetrachtung hätte ange-

stellt werden können. 

 

Mit der Lockerung der Bestimmungen über Bauten für die Pferdehaltung und –nutzung 

könnte der Druck auf die unüberbaute Landschaft weiter zunehmen. Deshalb sollte aus un-

serer Sicht die generelle Zulassung der Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone auf Be-

triebe mit eigener Futtergrundlage beschränkt werden. 

 

Schwer abzuschätzen ist zudem, wie sich die Erleichterungen auf den Freizeitverkehr aus-

wirken. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die Ausweitung des Freizeitange-

bots im Landwirtschaftsgebiet die motorisierten Fahrten zunehmen, was zu zusätzlichen 

Immissionen führt. Im vorliegenden Gesetzesentwurf ist dieser Aspekt nicht berücksichtigt.  

 

Eher kritisch beurteilen wir die Erleichterungen für die hobbymässige Pferdehaltung bezie-

hungsweise für andere hobbymässige Tierhaltungen, dies aus der Befürchtung heraus, dass 

die Landwirtschaft in ihrer eigenen Zone von nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten konkur-

renziert würde. Wenigstens sollten die Betreiber verpflichtet werden, alle Massnahmen zu 
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ergreifen, um die negativen Auswirkungen im Bereich Verkehr und Landschaft zu minimie-

ren. 

 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

     
 

Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsident Staatsschreiberin 


